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schaftsbehorde versto8t darum in verschiedener Beziehung gegen das pflicht-
gemédBe Ermessen. Hatten die Vorinstanzen sich nicht von Gesichtspunkten und
Erwagungen leiten lassen, die vielleicht einer fritheren Auffassung entsprechen
mochten, nicht aber dem heute geltenden Eltern- und Kindesrecht, so héitten sie
kaum umhin kénnen, das Wohl des Pflegeknaben allem andern voranzustellen
und die Pflegeeltern N. gegen die milbrauchliche Wegnahme des Pflegekindes zu
schiitzen.

Der Regierungsrat sieht sich deshalb veranlat, die Beschwerde der Pflege-
eltern N. zuzusprechen und in Abanderung des angefochtenen Entscheides zu ver-
fiigen, dall die Eheleute H. nicht befugt sind, den Knaben R. ohne zureichende
Griinde aus der gegenwirtigen Pflegestelle wegzunehmen.

11. Nach der Praxis des Regierungsrates und in entsprechender Anwendung
von Art. 37 Abs. 2 EG zum ZGB sollen der unterliegenden Vormundschaftsbe-
horde nur dann Verfahrenskosten auferlegt werden, wenn ihr ein Verschulden zur
Last gelegt werden kann (Monatsschrift fiir bernisches Verwaltungsrecht, Bd. 35,
N. 37). Von einem solchen Verschulden kann vorliegend nicht gesprochen werden.

Aus diesen Griinden wird erkannt:

Die Beschwerde des Pflegevaters N. gegen den Entscheid des Regierungsstatt-
halters von S. vom 1. November 1948 wird als begriindet erklart und verfiigt, da
der Knabe R. H. in der Pflegefamilie N. zu belassen ist.

(Entscheid des Regierungsrates des Kantons Bern vom 17. Mai 1949.)

C. Entscheide eidgendssischer Behirden

23. AHV. Voraussetzungen zur Auszahlung der Altersrente an einen Dritlen oder
eine Behorde, im besondern an eine Armenbehorde.

A. — Dem 1882 geborenen H. wurde ab 1. Januar 1948 eine ungekiirzte ein-
fache Altersrente (Ubergangsrente) zugesprochen und deren Auszahlung an die
Direktion des Armenwesens des Kantons Bern angeordnet (Verfiigung der Aus-
gleichskasse des Kantons Bern vom 24. Marz 1948). Der Rentenbeziiger befand
sich damals in der Trinkerheilanstalt in W. Schon frither muite er wiederholt
wegen Trunksucht und unsteten Lebenswandels administrativ versorgt werden,
8o in den Jahren 1924, 1928, 1938, 1942 und 1944.

Am 2. April 1948 wurde H. probeweise aus der Anstalt entlassen und bei
einem Landwirt im Waadtland untergebracht. Von diesem Zeitpunkt an erhielt
er die Rente direkt ausbezahlt. Er konnte sich jedoch nicht lange halten; anfangs
Mai 1948 wurde er wegen Herumvagabundierens und Trunkenheit von der Polizei
aufgegriffen. Der Regierungsrat des Kantons Bern beschlo deshalb am 25. Mai
1948 die erneute Einweisung auf unbestimmte Zeit in die Trinkerheilanstalt L.

Aus diesem Grunde verfiigte die Ausgleichskasse des Kantons Bern am
25. Juni 1948 neuerdings, daBl die Rente an die kantonale Armendirektion aus-
bezahlt werde.

B. — Hiegegen beschwerte sich H. bei der Rekurskommission des Kantons
Bern, um eine Auszahlung der Rente an ihn personlich zu erwirken.

Das Verwaltungsgericht des Kantons Bern wies am 20. September 1948 die
Beschwerde unter Berufung auf Art. 76, Abs. 1 AHVV ab.
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- C. — Gegen diesen Entscheid ergriff H. die Berufung an das Eidg. Versiche-
rungsgericht mit dem Antrag, seine Rente sei an Notar M. auszurichten. Er
machte geltend, Art. 76 AHVYV sei nicht anwendbar, weil er nicht in einem Alters-
asyl, sondern in einem strafanstaltsihnlichen Betrieb untergebracht sei, welcher
keine Aufwendung von Mitteln in diesem Umfange nétig mache. Anfechtbar sei,
daB eine unpfindbar erklirte Rente vorenthalten werde, und zwar, um eine Pen-
sion zu bezahlen, welche durch die praktisch ohne Lohn zu leistende Arbeit als zum
mindesten gedeckt bezeichnet werden kénne.

D. — Die kantonale Ausgleichskasse sowie das Bundesamt fir Sozialversiche-
rung beantragten Abweisung der Berufung.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwdgung:

1. Nach Art. 45 AHVG ist der Bundesrat befugt, auf dem Verordnungswege
MaBnahmen zu treffen, damit die Renten zum Unterhalt des Berechtigten und
der Personen, fiir die er zu sorgen hat, verwendet werden. Auf Grund dieser Er-
michtigung enthilt die bundesritliche Vollzugsverordnung folgende Bestimmung
(Art. 76 Abs. 1): |

,,Verwendet der Rentenberechtigte die Rente nicht fiir den Unterhalt seiner
selbst . . ., oder ist er nachweisbar nicht imstande, die Rente hiefiir zu verwenden,
und fallt er . . . deswegen ganz oder teilweise der 6ffentlichen oder privaten Fiir-
sorge zur Last, so kann die Ausgleichskasse die Rente ganz oder teilweise einer
geeigneten Drittperson oder Behérde, die dem Rentenbeziiger gegeniiber gesetzlich
oder sittlich unterstiitzungspflichtig ist oder ihn dauernd fiirsorgerisch betreut,
auszahlen.

Damit die Rente an einen Dritten oder eine Behdrde ausbezahlt werden kann,
sind auf seiten des Rentenberechtigten zwei Voraussetzungen zu erfiillen:

a) er verwendet die Rente nicht fiir den Unterhalt oder ist nachweisbar nicht
imstande, dies zu tun;
" b) er fillt deswegen ganz oder teilweise der offentlichen oder privaten Fiirsorge
zur Last.

Was die erste Voraussetzung anbetrifft, so behauptet H. selber nicht, da8 er
imstande ist, die Rente fiir seinen Lebensunterhalt zweckentsprechend zu ver-
wenden. Seine chronische Trunksucht und seine Unféhigkeit, ein geordnetes Leben
zu fithren, haben bewirkt, dal seine provisorische Entlassung aus der Trinker-
heilanstalt widerrufen und die erneute Einweisung auf unbestimmte Zeit be-
schlossen wurde. Diese Umstdnde in Verbindung mit den im Regierungsrats-
beschluB vom 25. Mai 1948 aufgefithrten Motiven sind hinreichende Anhaltspunkte
dafiir, daB der Kliger jedenfalls seit dem 1. Mai 1948 nicht fihig ist, die Rente
fiir seine notwendigen Bediirfnisse zu verwenden.

Aus dem genannten Regierungsratsbeschlu geht weiter hervor, daB nicht
nur die Verfahrenskosten, sondern auch die zusédtzlichen Pensionskosten von
jahrlich Fr. 300.— nebst allfilligen weiteren Kosten der Internierung von der
Direktion des Armenwesens des Kantons Bern zu tragen sind. Damit ist dargetan,
daB H. wenigstens teilweise der 6ffentlichen Fiirsorge zur Last fallt. Wenn er hie-
gegen einwendet, er sei nicht in einem Altersasyl, sondern in einer Trinkerheil-
anstalt untergebracht, so ist ihm entgegenzuhalten, dafl ihm hier nicht nur Unter-
kunft und Verpflegung, sondern auch fiirsorgerische Betreuung geboten wird.
Unrichtig ist sein Argument, die Pension sei durch seine Arbeit gedeckt. Aus dem
zitierten BeschluB des Regierungsrates ergibt sich gegenteils, dal er mit seiner
Arbeit seinen Unterhalt nicht voll bestreiten kann, weshalb die ungedeckten Kosten
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im Betrage von jahrlich Fr.300.— von den Armenbehérden getragen werden
miissen.

Aus diesen Griinden sind die Voraussetzungen fiir die Auszahlung der Rente
an einen Dritten gegeben. Entgegen der Auffassung des Kligers bildet die Vor-
schrift betreffend die Unpfindbarkeit der Renten keinen Hinderungsgrund, denn
Art. 20 Abs. 1 AHVG behilt Art. 45 AHVG und damit die im Rahmen dieser
Delegation sich haltende Verordnungsbestimmung ausdriicklich vor. Der Zweck
all dieser Bestimmungen ist iibrigens derselbe, namlich Gewihrleistung einer
zweckmaBigen Rentenverwendung.

3. Auf seiten der Drittperson oder der Behorde, an welche die Auszahlung
der Rente begehrt wird, sind ebenfalls gewisse Voraussetzungen zu erfiillen. Jene
soll nach Art.76 Abs.1 AHVV dem Rentenberechtigten gegeniiber gesetzlich
oder sittlich unterstiitzungspflichtig sein oder ihn dauernd fiirsorgerisch betreuen.
(Da H. nach Mitteilung der kantonalen Armendirektion vom 16. Dezember 1948
nicht bevormundet ist, fallt Art. 76 Abs. 2 AHVYV aulBler Betracht.)

Notar M., an den nach dem Berufungsbegehren die Rente ausbezahlt werden
sollte, erfilllt die genannten Voraussetzungen nicht, da nach den Akten keine
Anbhaltspunkte dafiir vorliegen, dal er gegeniiber dem Berechtigten unterstiit-
zungspflichtig ist oder ihn dauernd fiirsorgerisch betreut. Demgegeniiber ist der
fiirsorgerische Zweck der Anstaltseinweisung durch die kantonale Armendirektion
ohne weiteres gegeben. Es ist diese Amtsstelle, welche den Kliger auf unbestimmte
Zeit betreut und fiir die durch die Arbeit nicht gedeckten Internierungskosten
aufzukommen hat.

Die Direktion des Armenwesens des Kantons Bern erscheint deshalb als
zum Bezug der Rente legitimiert. Sie hat diese im Rahmen von Art.76 Abs. 3
AHVYV zu verwenden, d. h. ausschlieSlich fiir den Lebensunterhalt des Berech-
tigten. Das Gericht nimmt hiebei Kenntnis von ihrer Erklirung, daf sie nach
Bezahlung der Fr. 300.— an die Anstalt L. und etwaiger persénlicher Effekten
einen allfilligen Saldo auf ein Sparheft zugunsten des H. anlegen werde. Im
iibrigen hat die Ausgleichskasse gemidf3 Art. 76 Abs. 4 AHVV die zweckmaBige
Rentenverwendung zu kontrollieren.

SchlieBlich regte das Bundesamt fiir Sezialversicherung an, da8 die Armen-
behorde im Einvernehmen mit dem Anstaltsdirektor priifen solle, ob dem Kléager
nicht im Sinne der Wegleitung der Konferenz der kantonalen Armendirektoren
vom Juni 1946 (vgl. ZAK 1947 8. 70) ein Taschengeld ausgerichtet werden kénnte.
Das Gericht hilt diese Anregung fiir begriindet und ersucht die Armendirektion,
ihr Folge zu geben. (Entscheid des eidg. Versicherungsgerichtes vom 8. April 1949.)



	C. Entscheide eidgenössischer Behörden

